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Kandidatur als Delegierte :r  des  SBK  

 

Die Delegiertenversammlung ist das oberste  Organ eines Vereins. Es werden langfriste Leitplanken 

gesetzt, die Finanzen diskutiert  und das Präsidium gewähl t. Als Delegierte :r im SBK repräsentierst du 

deinen Kanton  an der jährlich stattfindenden Delegiertenversammlung in Bern . Als Ersatzdelegierte:r 

ersetzt du die/den Delegierte:n bei Verhinderung.  

Ab sofort kannst du als Delegierte:r oder Ersatzdelegierte:r  kandidieren . Sende bitte das ausgefüllte 

Formular im Anhang bis am 1. März 2026  an  sbk -asi.election@alliance -care.ch.  

 

Einige Angaben zum Mandat:  

• Die SBK Delegiertenversammlung  und auch die Delegiertenversammlung von alliance care  

finde n einmal pro Jahr in Bern statt, sie dauer n je einen halben Tag.  

• Damit du auch unter dem Jahr pflege - und vereinspolitisch am Ball bleibst, finden ca. drei Mal  

pro Jahr freiwillige Onlinetreffen statt , an denen du dich einbringen kannst oder Infos erhältst.  

• In deinem Kanton kannst du dich auch mit dem Vorstandsmitglied und  der 

Kantonsverantwortlichen vernetzen.  

• Die Amtszeit beträgt vier Jahre, zweimalige Wiederwahl ist möglich.  

• Für  die Delegiertenversammlung wird dir das ÖV -Ticket 2. Klasse ab Wohnort vergütet.  

• Eine Sitzungspauschale  für die DV  ist vorgesehen , aber  noch nicht festgelegt. Sie wird rund  CHF  

80 betragen.  

• Die Delegiertenversamm lung wird simultanübersetzt  auf Deutsch, Französisch und Italienisch . 

 

Aus allen Delegierten suchen wir 20 Personen, die sich zusätzlich als Delegierte vom SBK für alliance 

care zur Verfügung stellen. Wenn du dazu Lust hast, setze bitte das entsprechende Häcken i m Formular.  
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Kandidatur als Vorstandsmitglied des SBK  

 

Willst du die Zukunft der Pflege mitgestalten? Als Vorstandsmitglied des  SBK repräsentierst du deinen 

Kanton im strategischen SBK Gremium und beeinflusst als Mitglied des  Schweizer Pflegerat s, de s 

Exekutivorgan s von alliance care,  die Entwicklungen der gesamten Pflege in der Schweiz. Damit du dein 

Amt gut ausüben kannst, bist du in engem Kontakt mit den Kantonsverantw ortlichen in deinem Kanton. 

Macht dir Vernetzung Spass und du bringst dich gerne ein?  

Ab sofort kannst du als Vorstandsmitglied kandidieren . Sende bitte das ausgefüllte Formular im Anhang 

bis am 1. März 2026 an  sbk -asi.election@alliance -care.ch.   

 

Einige Angaben zum Mandat:  

• Als Vorstandsmitglied des SBK bist du automatisch Mitglied des Schweizer Pflegerat s. 

• Der V orstand des  SBK tagt drei bis vier Mal  jährlich, der Zeitaufwand  pro Sitzung beträgt 2 bis 4 

Stunden  und die Sitzungen finden online oder in Bern statt.  

• Der Schweizer Pflegerat tagt voraussichtlich drei Mal  pro Jahr, mit einem Zeitaufwand von rund 

4 bis 6 Stunden  und die Sitzungen finden online oder in Bern statt.  

• Es besteht sowohl im SBK -Vorstand  als auch im Schweizer Pflegerat die Möglichkeit, sich in 

Ausschüssen intensiver einzubringen. Die Ausschüsse tagen alle 6 Wochen. Die Besetzung dieser 

Ausschüsse erfolgt im Sommer 2026 . 

• Die Amtszeit beträgt vier Jahre, zweimalige Wiederwahl ist möglich.  

• Für physische Sitzungen wird das ÖV -Ticket 2. Klasse ab Wohnort vergütet.  

• Eine Sitzungspauschale ist vorgesehen aber noch nicht festgelegt. Sie wird rund CHF 

80betragen.  

• An den Sitzungen kannst du Deutsch, Französisch oder Italienisch  sprechen . Es wäre sehr 

wünschenswert, wenn du eine zwei te Sprache  (dt, fr oder it) verstehst.  

• Für die Übersetzung nutzen wir KI Tools.  
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Kandidatur für das Präsidium  des SBK  

 

SBK Präsident:in  

Der Zentralvorstand freut sich  sehr, dass unsere aktuelle und erfahrene Präsidentin Sophie Ley sich 

nochmals für eine Amtszeit zur Wahl stellt. Damit sichert sie die Kontinuität in dieser Zeit des Umbruchs. 

Natürlich können auch weitere Mitglieder für dieses Amt kandieren. In dieser strategischen  Rolle als 

Präsident:in stehst du dem Vorstand vor  und arbeitest in Ausschüssen mit . Du leitest die 

Delegiertenversammlung , die SBK -Vorstandssitzungen  und bist Mitglied des Schweizer Pflegerat s.  

 

SBK Vizepräsi dent:in  

Hast du Lust, dich als Vize -Präsident :in zur Wahl zu stellen? Franz Elmer, der aktuelle Vize -Präsident , 

steht für eine weitere  Amtszeit nicht  mehr zur Verfügung. Der Zentralvorstand dankt Franz für sein en 

Einsatz und sein Engagement in den vergangen en  Jahren.  

In der Rolle als Vizepräsident:in arbeitest du eng mit der Präsidentin  zusammen und vertritts t sie  wenn 

nötig in allen Geschäften. Du arbeitest in Ausschüssen mit und bist Mitglied des  Schweizer Pflegerat s.  

 

Einige Angaben zum Mandat:  

• Der  V orstand des  SBK tagt drei bis vier Mal  jährlich  und die Sitzungen finden online oder in Bern 

statt.  

• Der Schweizer Pflegerat tagt voraussichtlich drei Mal  pro Jahr  und die Sitzungen finden online 

oder in Bern statt.  

• Du bist  im SBK -Vorstand  und voraussichtlich auch im Schweizer Pflegerat in Ausschüssen 

vertreten  

• Die Ausschüsse tagen alle 6 Wochen  für rund 2 Stunden, voraussichtlich online .  

• Die Amtszeit beträgt vier Jahre, zweimalige Wiederwahl ist möglich.  

• Die Entschädigung wird gemeinsam mit dir festgelegt.  

• Du solltest neben Deutsch, Französisch oder Italienisch als Muttersprache auch eine zweite 

Landessprache sprechen und verstehen.  

 

Hast du Interesse? Dann melde d ich unter  sbk -asi.election@alliance -care.ch  oder schicke das 

ausgefüllte Formular an sbk -asi.election@alliance -care.ch  
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Wer darf wo wählen  

 

Gemäss Art. 8 der SBK -Statuten gilt:  

Wahlkreiszugehörigkeit  
1 Jeder Kanton und Halbkanton bildet einen Wahlkreis. Die Wahlkreiszugehörigkeit richtet sich 

grundsätzlich nach dem Arbeitsort und nur auf ausdrücklichen Wunsch des ordentlichen 

Mitgliedes oder bei unbekanntem Arbeitsort nach dessen Wohnort.  
2 Für Studierende gilt der Ort der Schule.  

Übertritte in einen anderen Wahlkreis erfolgen für alle Mitglieder kostenlos und haben unverzüglich nach 

dem Stellen - oder Studien - bzw. Wohnortswechsel zu erfolgen.  

 

 

Anzahl Delegierte je Kanton  

 

Die folgenden Zahlen basieren auf den aktuell gemeldeten Mitgliederzahlen pro Kanton. Final gilt die 

Mitgliederzahl je Kanton am Tag der Wahl.  

 

AG  2 

 

NW  1 

AI  1 OW  1 

AR  1 SG  2 

BE  4  SH  1 

BL  1 SO  1 

BS  1 SZ  1 

FR  2 TG  1 

GE  1 TI  2 

GL  1 UR 1 

GR  1 VD  2 

JU  1 VS  1 

LU  1 ZG  1 

NE  1 ZH  4  

 


